
Die Marktgemeinde Felixdorf beabsichtigt, das örtliche Raumordnungsprogramm ab-
zuändern.  
 
  
Sofern bei einer Änderung aufgrund ihrer Geringfügigkeit nicht von vorne herein die 
Durchführung einer strategischen Umweltprüfung entfallen kann oder für diesen Be-
reich der Gemeinde ein verordnetes Entwicklungskonzept gilt, das einer strategischen  
Umweltprüfung unterzogen wurde, in dem die vorgesehene Änderung bereits vorge-
sehen und in ihren Auswirkungen untersucht wurde, hat die Gemeinde zu prüfen, ob 
aufgrund voraussichtlich erheblicher Umweltauswirkungen eine strategische Umwelt-
prüfung erforderlich ist. 
 
 
Das Ergebnis dieser Prüfung und die Begründung lauten wie folgt: 






































































